
Gemeinde Rangendingen 
Zollernalbkreis 
 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN 
zum Bebauungsplan "Obere Höhe, Breite und Brühl" 

in der Fassung vom 03. Februar 1988 
 
 
Außer den in den Planzeichnungen getroffenen, gelten folgende Festsetzungen: 
 
 
I.  Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BBauG und BauNVO)  
 

1.  Zum Maß der baulichen Nutzung: 
 
Talseits ist, wenn es vom Gelände und den Festsetzungen möglich ist, ein 
weiteres Geschoss (Untergeschoss) als anrechenbares Vollgeschoss 
zulässig. Die Baumassen der landwirtschaftlichen Gebäude sind ihrer Nutzung 
entsprechend zu gestalten. 

 
2.  Stellung der Gebäude und Garagen 

 
2. 1  Die Gebäude sind entsprechend den eingezeichneten Firstrichtungen 

zu erstellen. 
 

2. 2  Die Garagen sind 1m Haus, oder an den dafür ausgewiesenen Stellen 
mit ebenem oder geneigtem Dach zu erstellen. Bei geneigten Dächern 
ist die Dachneigung der des Hauptgebäudes anzupassen. Sind 
Garagen zweier angrenzenden Grundstücke auf einer gemeinsamen 
Grenze ausgewiesen, so ist eine einheitliche Dachneigung zu wählen. 
Gebäudelängen über 9 m sind durch Rücksprünge von mindestens 1 
m zu gliedern. Die Firstrichtungen sind im Plan dargestellt. 
Grenzgaragen sind im Bereich der Grundstücksgrenze mit 
feuerwiderstandsfähigen Baumaterialien auszuführen. 
Freistehende Einzelgaragen sind nicht zulässig. 

 
3.  Höhenlage 

 
Die Höhenlage der Gebäude ist in den Geländeschnitten angegeben. 
Die Eintragungen in den Geländeschnitten sind verbindlich. 
Bei Gebäuden, die talseits einer Straße liegen, ist die Eingangshöhe max. 20 
cm über Oberkante fertiger Straße. Die eingetragene Höhe bezeichnet den 
Abstand zwischen dem natürlichen Geländeverlauf und dem Schnittpunkt 
Außenwand mit Oberkante Dachhaut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 73 LBO) 
 

4.  Dächer 
 

4. 1  Als Dachneigung ist die eingetragene Dachneigung zwingend 
vorgeschrieben. 

 
4. 2  Gesims 
 

4. 2. 1  Die geneigten Dächer sind mit einer Gesimsschalung aus 
Nadelholz in Form von mind. 3 Brettern mit je 9 cm Breite und 
einer Fuge von je 1 cm auszuführen. Sie sind mit einem 
Holzimprägnierungsmittel einzulassen (nicht zu lackieren). 

 
4. 2. 2  Auf die vorgeschriebene Gesimsschalung kann verzichtet 

werden, wenn das Gebäude ohne Dachüberstand errichtet wird. 
 

4. 3  Die geneigten Dächer sind dunkelbraun oder anthrazitfarben 
einzudecken. 

 
5.  Kniestöcke und Dachaufbauten 
 

5. 1  Kniestöcke sind nur erlaubt, wenn sie steh aus Rücksprüngen der 
baulichen Anlagen ergeben. 

 
5. 2  Dachaufbauten sind bei Satteldächern unter Beachtung nachstehender 

Vorgabe zulässig, sie können die Form von Dachgauben, 
Dreiecksgauben oder Zwerchgauben haben. Bei Gauben muss die 
Breite B von max. 1,50 m gleich oder kleiner der Höhe H sein. Pro 
Aufenthaltsraum darf jede Dachseite eine Gaube von einer Breite B 
max. 2,50 m oder je zwei Gauben mit einer Breite von 1,25 m haben. 
Die Gauben können in der Dachfläche oder traufbündig mit der 
Fassade sitzen. Gauben müssen untereinander einen Mindestabstand 
von 0, 60 m haben. Der Abstand zum Ortgang muss mindestens 0, 45 
m betragen. 
Dreiecksgauben sind in ihrer Lage und Größe wie Dachgauben zu 
behandeln. 
Die Gauben dürfen an ihrem Fuß 1/3 der gesamten Trauflänge nicht 
überschreiten. Der First muss mindestens 1,25 m unter dem Hauptfirst 
bleiben. 
Maßgebend für die Anwendung der vorgenannten Maße sind die 
nachfolgenden Zeichnungen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liegende Dachflächenfenster dürfen 1 % der Dachfläche in der sie 
liegen nicht überschreiten. 
 

6.  Grundstückseinfriedigungen 
 

Die Grundstücke können mit Hecken, Buschgruppen oder Zäunen, 
insbesondere Holz- oder Kunstschmiedezäunen, eingefriedigt werden. 
Drahtzäune sind nur zulässig, wenn sie von Hecken eingewachsen werden; 
die Verwendung von Stacheldraht ist nicht zulässig. Sockel sind nur bis zu 
einer Höhe von 30 cm zulässig. Die Einfriedigungen dürfen einschließlich 
eventueller Sockel die Höhe von 100 cm nicht überschreiten. 
Die Einfriedigungen dürfen die Funktionsfähigkeit der Verkehrsflächen nicht 
beeinträchtigen. Abschrankungen zwischen den Stellplätzen und öffentlichen 
Verkehrsflächen sind unzulässig. 

 
 
 
 
Aufgestellt: 
 
Rangendingen, den 03. Februar 1988 
 
 
 
- Wannenmacher - 
Bürgermeister 


